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Eine Nachricht ließ in dieser Woche aufhorchen: „Das Bundesfinanzministerium plant die Gründung eines Instituts für

empirische Steuerforschung (IfeS)“ so das Handelsblatt vom 23.6.2021. Im Haushaltsentwurf für 2022 seien entsprechen-

de Mittel eingeplant. Das IfeS soll für eine bessere Bereitstellung von Daten für Politik, Verwaltung, Wissenschaft und

Öffentlichkeit im Bereich der Steuern sorgen. Damit soll datengetriebene Forschung politische Entscheidungen unterstüt-

zen und eine Lücke geschlossen werden, die gegenüber anderen Politikfeldern existiere und auch gegenüber anderen

Ländern bestehe. Der Konzeption nach soll es eine unabhängige Einrichtung sein und mittelfristig bis zu 70 Mitarbeiter

beschäftigen. Reformen und deren Folgen werden durch die Informationen besser abschätzbar sein. Das BMF reagiert

mit der Gründung des IfeS auch auf die Kritik von Wissenschaftlern, dass sich die Corona-Rettungsmaßnahmen aufgrund

der statistischen Datenlage nicht richtig bewerten ließen. Zuletzt forderte der wissenschaftliche Beirat beim BMF in ei-

nem Gutachten die Einrichtung eines „wissenschaftlichen Forschungsdatenzentrums für Steuern“. Bleibt zu hoffen, dass

es nicht nur bei dem Plan bleibt!

Entscheidungen

EuGH: Vorlage zur Vorabentscheidung –

Mehrwertsteuer, Steuerbefreiungen, Ver-

waltung von Sondervermögen, Leistungen

eines Dritten

Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 2006/112/

EGdesRatesvom28.November2006überdasge-

meinsame Mehrwertsteuersystem ist dahin aus-

zulegen, dass von Dritten an Sondervermögen-

Verwaltungsgesellschaften erbrachte Dienstleis-

tungenwie steuerliche Arbeiten, die die Besteue-

rung der Fondseinkünfte der Anteilinhaber ge-

mäß dem nationalen Recht sicherstellen, und die

Einräumung eines Nutzungsrechts an Software,

die ausschließlich der Durchführung von für das

Risikomanagement und die Performancemes-

sungwesentlichenBerechnungendient, unterdie

in dieser Bestimmung vorgesehene Steuerbefrei-

ungfallen,wennsieeineengeVerbindungmitder

Verwaltung von Sondervermögen aufweisen und

ausschließlich für die Zwecke der Verwaltung von

Sondervermögenerbrachtwerden,auchwennsie

nichtvollständigausgelagert sind.

EuGH, Urteil vom 17.6.2021 – verb. Rs. C-58/20

und C-59/20)
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-1557-1

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Berücksichtigung von zeitraumbezo-

genen Zuzahlungen des Arbeitnehmers für

ein ihm auch zur Privatnutzung überlasse-

nes betriebliches Kfz

1. Zeitraumbezogene (Einmal-)Zahlungen desAr-

beitnehmers für die außerdienstliche Nutzung ei-

nes betrieblichen Kfz sind bei der Bemessung des

geldwerten Vorteils (§ 8 Abs. 2 Satz 2 EStG i.V. m.

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) auf den Zeitraum, für

densiegeleistetwerden, gleichmäßigzuverteilen

undvorteilsminderndzuberücksichtigen.

2. Dies gilt auch bei zeitraumbezogenen Zuzah-

lungen des Arbeitnehmers zu den Anschaf-

fungskosten eines ihm auch zur Privatnutzung

überlassenen betrieblichen Kfz (entgegen R 8.1

Abs. 9 Nr. 4 Sätze 2 und 3 LStR und BMF-Schrei-

ben vom 04.04.2018 – IV C 5-S 2334/18/10001,

BStBl I 2018, 592).

BFH, Beschluss vom 16.12.2020 – VI R 19/18
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-1557-2
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BFH: Gewerbesteuerzerlegung beim Versor-

gungsunternehmen nach Entflechtung von

Netz- undVersorgungsbetrieb (Unbundling)

1. Findet bei einem integrierten Energieversor-

gungsunternehmen eine Entflechtung statt, auf-

grund derer das Versorgungsnetz an eine andere

Gesellschaft verpachtet wird, ist eine Gewerbe-

steuerzerlegung auf die Netzgemeinden im Hin-

blick auf die bei dem Energieversorgungsunter-

nehmen verbliebenen Geschäftsbereiche nur

dann vorzunehmen, wenn das Energieversor-

gungsunternehmen in den einzelnen Netzge-

meinden weiterhin selbst Betriebsstätten im

Sinne des § 12 AO unterhält.

2. Eine mehrgemeindliche Betriebsstätte im

Sinne der §§ 28 Abs. 1 Satz 2 Alternative 1, 30

GewStG setzt voraus, dass jeder der auf mehrere

Gemeinden entfallenden Teile dieser Einheit die

Voraussetzungen des Betriebsstättenbegriffes

erfüllt.

3. Aus einem Pachtvertrag, mit dem der Pächte-

rin die Netzhoheit über ein Versorgungsnetz

übertragen wird, ergibt sich auch dann keine

Verfügungsbefugnis der Verpächterin über das

Netz, wenn der Verpächterin Mitwirkungsrechte

bei der Aufstellung und Durchführung des Wirt-

schaftsplans vorbehalten werden.

4. Der Teilbetriebsfiktion in § 6 Abs. 2 Sätze 1

und 3 EnWG kommt keine Aussagekraft im Hin-

blick auf das Bestehen der für den Betriebsstät-

tenbegriff notwendigen Verfügungsmacht an

den von der Entflechtung betroffenen Ge-

schäftseinrichtungen zu.

5. Aus der Verpflichtung des Netzbetreibers zum

Abschluss eines Transportvertrages folgt keine

Verfügungsbefugnis des Transportkunden über

das Netz.

6. Eine Mitunternehmerstellung des Energiever-

sorgungsunternehmens beim Netzbetreiber be-

gründet im Hinblick auf das Energieversor-

gungsgeschäft keine Betriebsstätten des Ener-

gieversorgers in den Betriebsstätten des Netzbe-

treibers.

BFH, Beschluss vom 18.2.2021 – III R 8/19
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-1557-3

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Zur Annahme von Sonderbetriebsein-

nahmen bei Stipendiengewährung an die

Mitunternehmer einer GbR

1. Das einem Mitunternehmer gewährte Stipen-

dium ist als Sonderbetriebseinnahme i. S. des

§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V. m. § 18 Abs. 4 Satz 2

EStG zu erfassen, wenn die durch das Stipen-

dium geförderte Tätigkeit des Mitunternehmers

im Rahmen der Mitunternehmerschaft mit de-

ren Mitteln betrieben wird.

2. Der Grundsatz von Treu und Glauben hindert

das FA nicht daran, Stipendienzahlungen, die es

bei der Einkommensteuerveranlagung eines

Mitunternehmers (rechtsirrig) als steuerfreie Ein-

nahmen i. S. des § 3 Nr. 44 EStG angesehen hat,

später in einem gemäß § 181 Abs. 1 Satz 1

i. V. m. § 173 Abs. 1 AO geänderten Feststel-

lungsbescheid als Sonderbetriebseinnahmen

des Mitunternehmers zu erfassen.

BFH, Urteil vom 25.3.2021 – VIII R 47/18
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-1557-4

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Entstehung eines Haftungsanspruchs

– Begründung einer Insolvenzforderung

1. NV: Die Rücknahme eines Haftungsbescheids

nach § 130 Abs. 1 AO kommt auch in Betracht,

wenn dieser nichtig ist.

2. NV: Für die insolvenzrechtliche Begründung

einer Haftungsforderung kommt es nicht auf die

zugrunde liegende Steuerschuld an, sondern da-

Prof. Dr. Michael

Stahlschmidt,

Ressortleiter Steuerrecht
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